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Hausordnung

für die

Gefangenen in den Amtsgefängniſſen —

§. 1.

Der Gefangene muß dem Vorſtande , den Beamten

des Hauſes und den Aufſehern die gebührende Achtung

bezeigen und ihren Weiſungen gehorchen.
Er muß ſich zu jeder Zeit und an jedem Orte

ſtill und beſcheiden betragen und alles Schreiens ,

Singens , überhaupt jedes Lärmens enthalten .

Mit andern Gefangenen darf er weder ſprechen,

noch ihnen durch Briefe , Geberden , Blicke , Klopfen

oder auf andere Weiſe Mittheilungen machen .

Auch mit den Aufſehern darf er nichts ſprechen ,

als was nothwendig iſt.
Heimliche Mittheilungen , Spotten , Necken , das

Erzählen von Verbrechen iſt durchaus unterſagt .

§. 2.

Der Gefangene darf in den der Arbeit nicht ge -

widmeten Stunden wöchentlich einmal Briefe ſchrei—

ben , welche er dem erſten Aufſeher offen zu über⸗

geben hat.



§. 3.

Kein Gefangener darf während der Arbeit den

ihm angewieſenen Platz ohne Erlaubniß verlaſſen .

§. J .

Das Tabakrauchen , der Genuß von Branntwein

und jedes Spiel iſt durchaus unterſagt , ebenſo der

Beſitz von Geld und allen Gegenſtänden , die nicht
von den Aufſehern gegeben oder zugelaſſen wurden ,

jeder Handel , das Geſchenkgeben und Geſchenkem —
pfangen .

Was ein Gefangener unerlaubter Weiſe beſitzt,
wird in Beſchlag genommen .

§. 5.

Der Gefangene mup feinen - Kürper , feine Klei -

Dung und fein Bett rein Halten , Kleidung , Bett ,

Arbeitsſtoffe und Werkzeuge ſorgſam und vorſichtig
behandeln , ſich vor boshaften und muthwilligen Be⸗

ſchädigungen , ſowie vor Beſchädigung aus Unacht⸗
ſamkeit hüten .

Beſchädigungen ſolcher Art müſſen erſetzt werden .

§. 6.

Der Gefangene muß an Werktagen im Sommer
Ea um 5, im Winter um 6 Uhr , an Sonn⸗ - und Feſt⸗

| tagen im Sommer um 5½ , im Winter um 6½ Uhr

auf das Zeichen mit der Glocke aufſtehen , ſich an⸗

kleiden , waſchen , ſodann das Bett machen, die Zelle

auskehren , die Gefäße reinigen .
Hinſichtlich der Gefangenen , welche nach dem Erz

kenntniſſe beſchäftigt werden müſſen , iſt für Frühſtück
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und Reinigung der Zelle eine halbe Stunde , für

Bewegung im Freien Morgens und Nachmittags je
eine halbe Stunde , für Mittageſſen eine Stunde , die

übrige Tageszeit für Arbeit beſtimmt .

Iſraeliten werden am Sabbath und den fünf

höchſten Feſten von der Arbeit entbunden , wogegen

fie verpflichtet ſind , an chriſtlichen Sonn - und Feier⸗

tagen die zugetheilte Arbeit , namentlich die Haus⸗

geſchäfte zu beſorgen .

Sri

Jeder Gefangene muß ſein ihm zugewieſenes
Tagewerk verrichten und kann zu Hausgeſchäften an⸗

gewieſen werden .

Keiner kann die ihm zugetheilte Arbeit durch einen

Andern verrichten laſſen .

§. 8.

Gefangene , welche erkranken , haben dies dem Auf —

ſeher anzuzeigen , damit derſelbe ihnen ärztlichen Bei —

ſtand verſchafft . — Sie werden , wenn dies nothwendig
iſt , in das Krankenzimmer gebracht , in welchem die

in §. 1 bis 3 vorgeſchriebene Stille und Ordnung

ebenfalls beobachtet werden muß.

9:

Wünſcht ein Gefangener den Vorſtand zu ſprechen ,
um Bitten oder Beſchwerden vorzutragen oder Rath

zu erhalten , ſo läßt er ſich bei ibm durch den Auf —

ſeher melden .

Es iſt verboten , Mitgefangene zu Klagen und

Beſchwerden aufzufordern , im Namen derſelben Klagen
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vorzutragen , oder Tadel über die Angeſtellten oder

deren Anordnungen , oder über die Speiſen vor andern

Gefangenen auszuſprechen .

§. 10 .

Jede Störung der Hausordnung , jede Entweichung
oder Entweichungsverſuch wird auf angemeſſene Weiſe

beſtraft .
Die Hausſtrafen ſind : Entziehung von Bequem -

lichkeiten und Vergünſtigungen , Dunkelarreſt , Hunger —
koſt oder Beſchränkung in der Koſt , Entziehung der

Betten .
Gefangene , welche ſich gemeiner Vergehen ſchuldig

machen , werden nach den Landesgeſetzen beſtraft .

Gegen Gefangene , welche zu entweichen ſuchen ,
oder ſich gewaltthätig widerſetzen , oder gewaltthätige
Angriffe machen , haben die Aufſeher ihre Waffen
anzuwenden .

Karlsruhe , den 13 . Auguſt 1852 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .

In Abweſenheit des Präſidenten :

Weizel .

vdt . Turban .
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